
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/9/5 15Os102/96,
14Os31/97 (14Os32/97)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1996

Norm

StGB §99 Abs1 A

Rechtssatz

Eine Dauer der Freiheitsentziehung von "wenigen Minuten" erfüllt den Tatbestand insbesondere bei unzüchtigem

Betasten, Zu-Boden-Werfen, Würgen, Schlagen und Beschädigung der Kleider des vierzehnjährigen Opfers innerhalb

eines eingezäunten und verschlossenen Autoverwertungsplatzes zur Nachtzeit.
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